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Pflichtfächer
1. Schuljahr 

(11. Jgst.)
2. Schuljahr 

(12. Jgst.)

Religionslehre1)   1   1

Deutsch1)   2   1

Englisch1) 2)   2   2

Sozialkunde1)   1   1

Sport1)   2   0

Mathematik   2   2

Elektrotechnik und Elektronik3) 4)   6   4

Datenverarbeitung und Mikrocomputertechnik3)   5   7

Betriebssysteme und Netzwerktechnik3) 4)   5 10

Höhere Programmiersprachen3) 4)   6   6

Anwendungsentwicklung4)   4   2

Summe 36 36

Anlage 5
(zu § 35 Abs. 1)

Stundentafel der Berufsfachschule für technische Assistenten für Informatik 
(gültig bis zum 31. Juli 2016 für Schülerinnen und Schüler,  

die die Ausbildung vor dem Schuljahr 2015/2016 begonnen haben)

1) Welche Lehrpläne für den allgemein bildenden Pflichtunterricht gelten, geht aus dem Lehrplanverzeichnis 
des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst in seiner jeweils gel-
tenden Fassung hervor.

2) Für das Fach Englisch gilt der Lehrplan für die Berufsschule: Englisch für gewerblich-technische Berufe.
3) Fach der schriftlichen Prüfung
4) Fach der praktischen Prüfung


